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Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2026 
 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 08.12.2025 und durch 
Beitrittsbeschluss vom 26.02.2026 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 340 vom Hundert 
und der Grundsteuer B auf 483 vom Hundert für Wohngrundstücke sowie 965 von Hundert für 
Nichtwohngrundstücke für das Kalenderjahr 2026 beschlossen. Gegenüber dem Kalenderjahr 
2025 ist keine Änderung eingetreten. 
 
1.  
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der 
letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2026 in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt. 
 
2.  
Die Grundsteuer 2026 ist gem. § 28 GrStG wie folgt fällig: 
 

1. Zum 15.02.2026, 15.05.2026, 15.08.2026 und 15.11.2026 zu je einem Viertel der 
Jahressteuer, soweit nicht Nr. 2, 3 oder 4 Anwendung findet. 

 
2. Am 15.08.2026 mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt. 

 
3. Am 15.02.2026 und 15.08.2026 zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn 

dieser 30 Euro nicht übersteigt. 
 

4. Am 01.07.2026 mit ihrem Jahresbetrag, wenn von der Möglichkeit des § 28  
Abs. 3 Grundsteuergesetz (Jahreszahlung) Gebrauch gemacht worden ist. 

 
Sollten bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für 2026 erteilt worden 
sein, so sind die in diesen Bescheiden ausgewiesenen Beträge zu entrichten. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.  
 
Gegen die Steuerfestsetzung durch öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt 
Magdeburg kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Die Monatsfrist beginnt mit dem Tag, der auf die öffentliche Bekanntmachung folgt.  

 
Der Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Magdeburg – Die Oberbürgermeisterin –, Alter 
Markt 6, 39104 Magdeburg, einzulegen.  
 
 
 
Magdeburg, den 02.04.2026 
 
 
 
 
gez. Borris                                                                Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin                                                       Dienstsiegel 
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Bekanntmachung der Satzung des Bebauungsplans Nr. 481-1 „Iltisweg“ der 
Landeshauptstadt Magdeburg gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und 
Ersatzbekanntmachung 
__________________________________________________________________________ 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 26.03.2026 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und § 8 Abs. 1 
des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. Nr. 12, S. 288), in der zuletzt 
geänderten Fassung, beschließt der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg am 
26.03.2025 den Bebauungsplan Nr. 481-1 „Iltisweg“, bestehend aus der Planzeichnung 
(Planteil A) in der Fassung vom Dezember 2025 und dem Text (Planteil B), als Satzung. 
 
1. Die Begründung zum Bebauungsplan und die zusammenfassende Erklärung nach § 10a 

Abs. 1 BauGB werden gebilligt. 
 
2. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, den Beschluss über die Satzung gemäß § 10 

Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung tritt 
der Bebauungsplan in Kraft. 

 
 

Ausfertigungsvermerk: 
 
„Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwecke der 
Veröffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des 
Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Einhaltung des gesetzlich 
vorgeschriebenen Satzungsverfahrens wird bestätigt.“ 
 
Magdeburg, 14.04.2026 
 
 
gez. 
Borris        Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin                                             Dienstsiegel 
 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Magdeburg, 14.04.2026 
 
 
gez. 
Borris        Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin                                             Dienstsiegel 
 
 
Ersatzbekanntmachung: 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Satzung an: 
 
- die Planzeichnung der Satzung zum Bebauungsplan Nr. 481-1 „Iltisweg“  
- die Begründung  
- die zusammenfassende Erklärung 
 
Die Lage des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 481-1 „Iltisweg“ ist dem 
beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen.  
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Jeder oder jede Interessierte kann den Bauleitplan, die Begründung und die 
zusammenfassende Erklärung sowie die der Planung zu Grunde liegenden Vorschriften 
(Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) ab diesem Tage im Fachbereich 
Stadtplanung und Vermessung, An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, während der 
Dienstzeiten 
 

montags von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
dienstags von 08:00 Uhr – 17:30 Uhr 
mittwochs von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
donnerstags  von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
freitags von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Magdeburg, 14.04.2026 
 
 
gez. 
Borris        Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin                                             Dienstsiegel 
                                                          
 
Hinweise: 
 

1. Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB 
hingewiesen. § 215 Abs. 1 BauGB lautet wie folgt: 
„Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 

 
2. Hinweis gemäß § 44 BauGB 
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen.  
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
3. Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) hingewiesen. 
 

§ 8 Abs. 3 KVG-LSA lautet wie folgt: 
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in 
diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, 
zustande gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune 
geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die 
den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.” 
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Bebauungsplan Nr. 481-1                                     

N

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 481-1 wird umgrenzt:

DS0610/25 Anlage 1

Lageplan zur Satzung

Südgrenze des Ackerflurstücks 7506/2 (Flur 465).

durch die Westgrenze der Flurstücke 10260 bis 10267 (Flur 466) sowie die- im Westen:

Westgrenze des Flurstücks 10283 (alle Flur 466);

10294, 10267 bis 10280, die Ostgrenze des Flurstücks 10282 sowie die Süd- und

die Westgrenze des Flurstücks 10288, die Südgrenzen der Flurstücke 10296,

durch die Süd- und Westgrenze des Straßenflurstücks Iltisweg (10291),- im Süden: 

Ostgrenze des Straßenflurstücks Iltisweg (10291, Flur 466);

durch die Westgrenze des Straßenflurstücks Stichlerweg (6045, Flur 466) und die- im Osten: 

Verlauf siehe die Planung und Maßangaben im Planteil A des Bebauungsplans;

die Ackerflurstücke 7506/2 (Flur 465) und 10294 (Flur 466); für den genauen

Straßenflurstücks Stichlerweg (6045, Flur 466) mit einer Länge von 282 m über

Straßenflurstücks Wolfsweg (7508/1, Flur 465) zum nördlichen Grenzpunkt des

durch eine Verbindungslinie zwischen dem nordwestlichen Grenzpunkt des- im Norden:

Bezeichnung: "Iltisweg"
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Bekanntmachung der Aufstellung der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Landeshauptstadt Magdeburg „Brand-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutz Süd-
West“ 
 

 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 26.03.2026 
beschlossen: 
 
1. Für die südlich der Brenneckestraße und westlich an den Magdeburger Ring (B 71) 

anschließende Fläche wird der Aufstellungsbeschluss für die 50. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Brand-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutz Süd-West“ 
gefasst.  
Das Plangebiet ist im beiliegenden Übersichtsplan, der Bestandteil des Beschlusses 
(Anlage 1) ist, dargestellt.  
 

2. Ziel des Änderungsverfahrens ist die Umwandlung der Fläche, die im wirksamen 
Flächennutzungsplan als Grünfläche mit der Zweckbestimmung für Kleingärten 
dargestellt ist, in Gemeinbedarfsfläche.  

 
3. Das Verfahren wird gemäß § 8 (3) BauGB im Parallelverfahren zum Bebauungsplan Nr. 

341-5 „Brand-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutz Süd-West“ durchgeführt.  
 

4. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll nach 
ortsüblicher Bekanntmachung durch 14-tägige Offenlegung des Aufstellungsbeschlusses, 
begleitet durch Sprechstunden während der Dienstzeiten, im Baudezernat Magdeburg 
erfolgen. 

 
5. Die Oberbürgermeisterin wird jedoch beauftragt, Gespräche mit Eigentümern anderer 

geeigneter Grundstücke zu führen, um eine Inanspruchnahme und Versiegelung der 
vorstehenden Fläche zu vermeiden. Dabei soll auch ein Grundstückstausch oder andere 
geeignete Maßnahmen geprüft werden. 

 
 

Magdeburg, 14.04.2026 
 
 
gez. 
Borris        Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin                                             Dienstsiegel 
 
 
Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
Magdeburg, 14.04.2026 
 
 
gez. 
Borris        Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin                                             Dienstsiegel 
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DS0356/25 Anlage 1 Übersichtsplan 
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Bekanntmachung der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 341-5 „Brand-, 
Rettungsdienst- und Katastrophenschutz Süd-West“ 
 

 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 26.03.2026 
beschlossen: 
 
1. Der Stadtrat beschließt gemäß § 1 Abs. 3 Satz sowie § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 

(BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 341-5 „Feuer- und Rettungswache 
Süd-West“ in der Flur 354, Flurstück 6534/3 mit ca. 3 ha an der Brenneckestraße.   

 
Die Lage des Plangebietes ist im beigefügten Lageplan dargestellt (Anlage 1).  

 
2. Es wird folgendes Planungsziel angestrebt:  
 

- Baurechtsschaffung für die Ausweisung von Gemeinbedarfsflächen für den  
Brandschutz- Rettungsdienst- und Katastrophenschutz (Feuer- und Rettungswache  
mit Neubau eines Führungszentrums mit integrierter Regionalleitstelle)  

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll nach 

ortsüblicher Bekanntmachung durch 14-tägige Offenlegung des Aufstellungsbeschlusses, 
begleitet durch Sprechstunden während der Dienstzeiten, und durch eine 
Informationsveranstaltung erfolgen. 

 
4. Die Oberbürgermeisterin wird jedoch beauftragt, Gespräche mit Eigentümern anderer 

geeigneter Grundstücke zu führen, um eine Inanspruchnahme und Versiegelung der 
vorstehenden Fläche zu vermeiden. Dabei soll auch ein Grundstückstausch oder andere 
geeignete Maßnahmen geprüft werden. 

 
 

Magdeburg, 14.04.2026 
 
 
gez. 
Borris        Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin                                             Dienstsiegel 
 
 
Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
Magdeburg, 14.04.2026 
 
 
gez. 
Borris        Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin                                             Dienstsiegel 
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DS0357/25 Anlage 1Bebauungsplan Nr. 341-5

Feuer- und Rettungswache Süd-West" Bezeichnung: "

Lageplan zur Aufstellung

durch die Flurstücksgrenzen des Flurstücks 6534/3 in der Flur 354.

räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 341-5 wird umgrenzt:
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Bekanntmachung der Fortführung des Verfahrens des Bebauungsplans Nr. 326-1 
„Halberstädter Straße/Jordanstraße“ in einem Teilbereich als vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 326-1.2 „Halberstädter Straße/Jordanstraße“ 
 

 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 26.03.2026 
beschlossen: 
 
1. Das Verfahren des Bebauungsplanes Nr. 326-1 “Halberstädter Straße/Jordanstraße" 

wird in einem Teilbereich als vorhabenbezogener Bebauungsplan 326-1.2 "Halberstädter 
Straße/Jordanstraße im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) fortgeführt.  
 

2. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans beinhaltet die Flurstücke 3549/66, 3090/63, 
64/4 und 64/3 (Flur 144) und hat eine Gesamtfläche von ca. 3,7 ha.  
Die Lage des Plangebietes ist im beigefügten Lageplan dargestellt (Anlage 1).  

 
3. Es werden folgende Planungsziele angestrebt:  

- Mischgebiet gem. § 6 BauNVO  
- Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO  

 
4. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll nach 

ortsüblicher Bekanntmachung durch 14-tägige Offenlegung des Aufstellungsbeschlusses, 
begleitet durch Sprechstunden während der Dienstzeiten im Fachbereich Stadtplanung 
und Vermessung Magdeburg, und durch eine Informationsveranstaltung erfolgen. 

 
 
Magdeburg, 14.04.2026 
 
 
gez. 
Borris        Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin                                             Dienstsiegel 
 
 
Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
Magdeburg, 14.04.2026 
 
 
gez. 
Borris        Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin                                             Dienstsiegel 
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und 64/3 (Flur 144).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans beinhaltet die Flurstücke 3549/66, 3090/63, 64/4

räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans 326-1

wird umgrenzt:

räumlicher Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 326-1.2
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Vereinbarung über Benutzungsentgelte für die Leistungen des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Landeshauptstadt 

Magdeburg zwischen den Kostenträgern und der KVSA 

Vereinbarung über Benutzungsentgelte für die Leistungen des 

Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Landeshauptstadt Magdeburg 
zur Umsetzung der Vereinbarungslösung im Rettungsdienst nach $ 39 des Rettungsdienstgesetzes 

Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom 18.12.2012 

zwischen 

der AOK Sachsen-Anhalt, 
Lüneburger Straße 4, 
39106 Magdeburg, 

der IKK gesund plus, 
Umfassungsstraße 85, 
39124 Magdeburg, 

dem BKK Landesverband Mitte, 
Eintrachtweg 19, 
30173 Hannover 

der KNAPPSCHAFT, 
August-Bebel-Straße 85, 

03046 Cottbus, 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, 

als Landwirtschaftliche Krankenkasse (SVLFG), 

Weißensteinstraße 70-72, 
34131 Kassel, 

den Ersatzkassen 

Techniker Krankenkasse (TK) 
BARMER 

DAK-Gesundheit 
Kaufmännische Krankenkasse — KKH 

Handelskrankenkasse (hkk) 
HEK — Hanseatische Krankenkasse 

Gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) 

vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Sachsen-Anhalt, 
Schleinufer 12, 

39104 Magdeburg, 

der DGUV, Landesverband Nordwest, 
Hildesheimer Str. 309, 

30519 Hannover 

(Kostenträger) 

und 

der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt 
Doctor-Eisenbart-Ring 2 

39120 Magdeburg 

(Leistungserbringer)
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Vereinbarung über Benutzungsentgelte für die Leistungen des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Landeshauptstadt 

Magdeburg zwischen den Kostenträgern und der KVSA 

Diese Vereinbarung besteht aus: 

dieser Urkunde 
e Anlage 1: Regelungen zur Abrechnung der Benutzungsentgelte 

e Anlage 2: Grundlagen zur Berechnung der Benutzungsentgelte 

* Anlage Erklärung zur Verordnungsabrechnung 

»* Anlage DTA (Datenträgeraustausch) 

81 
Benutzungsentgelte 

(1) Das Benutzungsentgelt beträgt ab 01.01.2026: 

Pauschalentgelt EUR: Positionsnummern 
für Abrechnung: 

Notarzt 238,75€ laut Anlage DTA 

82 
Inkrafttreten und Geltungsdauer, Sonstiges 

(1) Die Vereinbarung tritt zum 01.01.2026 in Kraft und endet am 31.12.2026. 

(2) Das Recht zur auRerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grunde bleibt unberührt. Als wichtiger 

Grund zur auferordentlichen Kündigung gilt insbesondere der Fortfall der Genehmigung eines Leis- 

tungserbringers. 

(3) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Rege- 

lungslücke enthalten, bleibt der Vertrag im Übrigen gültig. Anstelle der unwirksamen bzw. fehlenden 

Bestimmungen verpflichten sich die Parteien, eine solche Ersatzregelung zu vereinbaren, die dem 

ursprünglichen Regelungsziel möglichst nahekommt. Sofern keine Ersatzregelung zwischen den 

Parteien zustande kommt, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

(5) Sämtliche Vereinbarungen über Vergütungen für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes im 

Rettungsdienstbereich der Landeshauptstadt Magdeburg zwischen den Vertragsparteien, die älte- 

ren Datums sind, treten außer Kraft. 

Magdeburg, 11. Dezember 2025
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Vereinbarung über Benutzungsentgelte für die Leistungen des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Landeshauptstadt 
Magdeburg zwischen den Kostenträgern und der KVSA 

Unterschriftsseite zur Vereinbarung über die Benutzungsentgelte ab 01.01.2026 

Leistungserbringer 

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt 
Doctor-Eisenbart-Ring 2 

39120 Magdeburg 

es orarzttio veréihlg da 

Kostenträger 

_ Magdeburg, Magdeburg, 2 

AOK Snctéen. An 

han. 20286 

IKK gesund 1° 

Mit Vollmacht von: 
BKK, KBS, SVLFG, vdek, DGUV
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Anlage 1 zur Vereinbarung über Benutzungsentgelte für die Leistungen des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Lan- 

deshauptstadt Magdeburg zwischen den Kostenträgern und der KVSA 

81 
Grundsatz 

(1) Der Leistungserbringer ist nicht berechtigt, von Versicherten oder deren Angehörigen Zahlungen 
für Einsätze zu fordern, die den Kostenträgern nicht in Rechnung gestellt werden dürfen (z.B. Leer- 
fahrt mit Ausnahme mutwilliger Alarmierung) oder von diesen zusätzliche Zahlungen neben den 
vereinbarten Entgelten zu fordern oder anzunehmen. 

(2) Der Leistungserbringer gibt, wenn er seine Entgelte nicht selbst, sondern durch ein Abrechnungs- 
zentrum/eine andere Stelle einziehen lässt, die Erklärung zur Verordnungsabrechnung nach An- 
lage Erklärung zur Verordnungsabrechnung rechtzeitig vor Abrechnungsbeginn gegenüber den 
Kostenträgern ab. Die Abrechnung von Entgelten, die ein Träger des Rettungsdienstes (= Land- 

kreis, kreisfreie Stadt) selbst für eigene Leistungen einzieht, bleibt hiervon unberührt. 

(3) Die Kostenermittlung erfolgt nach Maßgabe des $ 38 RettDG LSA. 

(4) Die Kosten, die der Kalkulation der Anlage 2 zu dieser Vereinbarung zugrunde liegen, sind den 
Kostenträgern in Form des Kosten- und Leistungsnachweises darzulegen. 

(5) Die Abrechnung der Pauschalentgelte für den Notarzt nach Abs. 1 erfolgt gemeinsam mit der Ab- 
rechnung des Leistungserbringers des Rettungsmittels (NEF; NAW). Hierzu sind gesonderte Ver- 
einbarungen zu schließen. 

(6) Kostenüberdeckungen (Gewinn/Überschuss) eines Haushalts- oder Wirtschaftsjahres bzw. eines 
Kalkulationszeitraumes, die sich aus dem Abschluss des letzten Jahres ergeben, sind spätestens 
im nächsten Haushalts- oder Wirtschaftsjahr bzw. Kalkulationszeitraum bei der Kalkulation der Be- 

nutzungsentgelte zu berücksichtigen. 

(7) Kostenunterdeckungen (Verlust/Fehlbetrag) eines Haushalts- oder Wirtschaftsjahres bzw. eines 
Kalkulationszeitraumes, die sich aus dem Abschluss des letzten Jahres ergeben, sind spätestens 
im nächsten Haushalts- oder Wirtschaftsjahr bzw. Kalkulationszeitraum bei der Kalkulation der Be- 

nutzungsentgelte zu berücksichtigen. 

(8) Nach Abschluss eines Rechnungsjahres erfolgt der Ausgleich der tatsächlich angefallenen, be- 
triebswirtschaftliichen Kosten (Ist-Kosten) zwischen der KVSA und den Kostenträgern. Über die im 
Kosten- und Leistungsnachweis ausgewiesenen Ist-Kosten versuchen die Vertragsparteien jeweils 
bis zum 31.08. des Folgejahres Einigkeit zu erzielen. Nur notwendige Überschreitungen der verein- 

barten Plankosten sind zu berücksichtigen. 

(9) Der Leistungserbringer KVSA verpflichtet sich, sicherzustellen, dass die Notärzte für jeden Ret- 
tungseinsatz unter Notarztbeteiligung die notwendige ärztliche Verordnung (Muster 4) grundsätzlich 

vollständig ausgefüllt ausstellen und diese zum Zwecke der Abrechnung (8 2 dieser Vereinbarung) 
an den Leistungserbringer weiterreichen, der die entsprechenden Rettungsmittel für den Einsatz 
gestellt hat. Ordnet der Notarzt eine qualifizierte Patientenbefôrderung an, ist dieser ebenfalls mit 
Muster 4 zu begründen. Der Leistungserbringer KVSA stellt sicher, dass nach jedem Notarzteinsatz 

das Notarztprotokoll ausgefüllt wird.
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Anlage 1 zur Vereinbarung über Benutzungsentgeite für die Leistungen des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Lan- 
deshauptstadt Magdeburg zwischen den Kostenträgern und der KVSA 

82 
Abrechnung 

(1) Für die Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen gilt 8 302 SGB V in Verbindung mit der 
Richtlinie der Spitzenverbände der Krankenkassen nach $ 302 Abs. 2 SGB V über Form und Inhalt 
des Abrechnungsverfahrens mit „Sonstigen Leistungserbringern“ in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Zur Abrechnung ist die Zuordnung eines Institutionskennzeichens (IK-Nr.) mit der aktuellen Bank- 
verbindung zwingend erforderlich. Sofern die Abrechnung über ein Abrechnungszentrum/eine an- 
dere Stelle erfolgt, ist das IK des Leistungserbringers zum Zwecke der Zuordnung erforderlich. 

(3) Die Abrechnung erfolgt zeitnah, mindestens monatlich und mit einer Einzelabrechnung für jeden 
Versicherten. Der Rechnung muss grundsätzlich für jeden Einsatz die notwendige ärztliche Verord- 

nung (Muster 4; vollständig ausgefüllt) beigefügt werden. 

(4) Folgende Angaben sind für die Abrechnung mindestens erforderlich: 

e Versichertennummer 

« Name, Vorname und Anschrift des Versicherten 

e Geburtsdatum des Versicherten (soweit aus ärztlicher Verordnung zu entnehmen) 

e Versichertenstatus (soweit aus ärztlicher Verordnung zu entnehmen) 

* Einsatzdatum, Abfahrts- und Ankunftszeit 

e Ausgangs- und Zielort (Fahrtbericht) 

e bei Arbeitsunfällen Name, Anschrift des Arbeitgebers (wenn bekannt) 

e Stempel, Unterschrift und Arztnummer des verordnenden Arztes 

e Gesamtsumme je Abrechnungsfall oder, falls nicht möglich, die auf das Fahrzeug bezogene 

Summe 

e  Rechnungsnummer 

e Institutionskennzeichen des Leistungserbringers bzw. des Abrechnungszentrums/der anderen 

Stelle 

sowie bei qualifizierter Patientenbefôrderung eine 

e Begründung der medizinischen Notwendigkeit des Transports (bei ambulanter Behandlung ggf. 
in Form der vom Patienten oder dem behandelnden Arzt beizubringenden Genehmigung des 

jeweiligen Kostenträgers). ; 

(5) Die Leistungspflicht der Kostenträger richtet sich nach den Sozialgesetzbüchern V und VII. Die Kos- 

tenträger sind unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben berechtigt, Einsatzprotokolle ab- 
zufordern. Erst durch Vorlage der Einverständniserklärung des Versicherten kann eine Datenfrei- 
gabe durch den Rettungsdienst erfolgen. Soweit auch die medizinischen Daten der Protokolle an- 

gefordert werden, erfolgt die Anforderung über den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 

(MDK). Die Kostenträger ziehen die von den Versicherten zu entrichtenden Eigenanteile ein. 

(6) Das Zahlungsziel beträgt einen Monat nach Rechnungslegung beim Kostenträger bzw. einen Monat 
nach Eingang der Verordnung beim Kostenträger, wenn mehrere Leistungserbringer am abgerech- 

neten Einsatz beteiligt waren. Gegenüber den Krankenkassen beginnt die Monatsfrist mit dem Ein- 
gangstag bei dem zuständigen Kostenträger oder einer von ihm benannten Abrechnungsstelle. Für 
die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt beginnt die Monatsfrist mit dem Eingangstag der 
Rechnungslegung durch den jeweils am Einsatz beteiligten Leistungserbringer für das NEF bzw. 
den NAW, frühestens jedoch mit eigener Rechnungslegung. Zahlungsverzug tritt 1 Woche nach 

Eingang einer differenzierten Zahlungserinnerung ein.
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Anlage 1 zur Vereinbarung über Benutzungsentgelte für die Leistungen des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Lan- 
deshauptstadt Magdeburg zwischen den Kostenträgern und der KVSA 

$ 3 Datenträgeraustausch 

(1) Die Abrechnung enthält 6-stellige Positionsnummer(n) der erbrachten Beförderungsleistungen laut 
Anlage DTA je Fahrgast, ggf. Anzahl der Leistungen. In der Abrechnung ist der in der vereinbarten 

Preisliste festgelegte 7-stellige Schlüssel "Leistungserbringergruppe" (Abrechnungscode, Tarif- 
kennzeichen) laut Anlage DTA anzugeben. Unter diesem Schlüssel dürfen ausschließlich die von 

der Preisliste umfassten Leistungen abgerechnet werden. 

(2) Zu den Abrechnungsunterlagen gehört im Falle etwaiger.Einzelabrechnungen eine Sammelaufstel- 
lung der einzelnen Forderungen einschließlich der sich hieraus ergebenden Gesamtforderung ge- 

genüber den Kostenträgern. 

Bei der Abrechnung gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen sind ausschließlich die in der 
Preisliste aufgeführten 6-stelligen Positionsnummern zu verwenden. Bei Differenzen bzw. begrün- 
deten Beanstandungen der Abrechnung können die Kostenträger dem Leistungserbringer oder dem 

von ihm beauftragten Abrechnungszentrum/anderen Stelle die eingereichten Unterlagen oder die 
Datensätze unbezahlt zur Prüfung bzw. Korrektur zurückgeben. 

S
 

(4) Gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen ist 8 302 Abs. 2 SGB V zu berücksichtigen. Für die 

technische und organisatorische Form der Datenübermittlung (DTA) sowie die notwendigen Be- 
rechtigungs- und Kontrollverfahren gilt die Richtlinie der Spitzenverbände der Krankenkassen nach 
$ 302 Abs. 2 SGB V über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens mit sonstigen Leistungser- 
bringern und deren technische Anlagen in der jeweils gültigen Fassung. Kostenträger, die vom Leis- 
tungserbringer vorübergehend noch keine Abrechnung im technischen DTA-Verfahren verlangen, 

erhalten schriftliche Rechnungen, die den einzelnen Zahlungsbeträgen die numerische Verschlüs- 
selung nach Anlage DTA zuordnen („DTA in Papierform“). Sofern durch die Spitzenverbände der 
gesetzlichen Krankenkassen ein verbindlicher Einführungstermin festgelegt wird, gilt dieser. 

84 
Bestimmungen zum Datenschutz 

(1) Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen (EU-DSGVO, 
SGB X, Landesdatenschutzgesetz, BDSG) einzuhalten. 

(2) Der Leistungserbringer hat die Maßnahmen zum Datenschutz und zur Datensicherheit gem. Art. 28 
Abs. 3 Buchst. c, Art. 32 EU- DSGVO insbesondere in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 EU- 
DSGVO dergestalt herzustellen und einzuhalten, wie es auch für die Kostenträger gelten würde. 

(3) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die im Rahmen dieses Vertrages bekannt werdenden Daten 
wie beispielsweise Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie alle zur Kenntnis gelangenden Infor- 
mationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Die Vertrau- 
lichkeitsverpflichtung gilt über die Dauer dieses Vertrages hinaus. 

(4) Die Daten dürfen nur im Rahmen der im Vertrag genannten Zwecke verarbeitet und genutzt und 
nicht länger gespeichert werden, als es für die Auftragserfüllung bzw. Abrechnung erforderlich und 

gesetzlich vorgeschrieben ist. Darüber hinaus ist $ 20 RettDG LSA zu beachten. 

(5) Der Leistungserbringer ist verpflichtet, gemäß Artt. 28 Abs. 3 Buchst. b, 29, 32 Abs. 4 EU-DSGVO 
für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen nur Personen einzusetzen, die auf die Ver- 
traulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz vertraut 
gemacht wurden sowie regelmäßig informiert und angewiesen werden (Datengeheimnis). Die Ge- 
heimhaltungspflicht der für die Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiter reicht über das Ver- 
tragsende hinaus.
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Wirtschaftsplan 2026  
des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg 
 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 22.01.2026 
unter Beschluss-Nr. 967-028(VIII)26 den Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes 
Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg beschlossen: 
 

1.    Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Kommunale    
   Kindertageseinrichtungen Magdeburg wird entsprechend den Anlagen wie    
   folgt festgesetzt und beschlossen: 
 

1.1 Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge und Aufwendungen in Höhe von 
12.779.990 EUR 

1.2 Im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und 
Ausgabevolumen in Höhe von 137.820 EUR 

1.3 Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.500.000 EUR 
 

2.    Der Finanzplan (mittelfristiger Erfolgsplan) wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Magdeburg, den 07. April 2026 
 
 
 
gez. 
S. Borris       Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin      Dienstsiegel 
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„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht.“ 
 
 
Magdeburg, den 07. April 2026 
 
 
 
gez. 
S. Borris       Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin      Dienstsiegel 

 
 
 
 

Ersatzbekanntmachung 
 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend 
bekannt gemachten Veröffentlichung an: 
 

1. Vorbericht 
2. Erfolgsplan 2026 
3. Vermögensplan 2026 
4. Mittelfristige Finanzplanung bis 2029 
5. Stellenplan 2026 

 
 
Die ersatzbekannt gemachten Unterlagen liegen in der Zeit vom 04.05 bis 
18.05.2026 im Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen, Georg-Kaiser-
Str. 3, 39116 Magdeburg, 1. OG, Zimmer 236/1 aus und können dort von jeder 
interessierten Person während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
 
Magdeburg, den 07.04.2026 
 
 
 
gez. 
S. Borris       Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeisterin      Dienstsiegel 
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Amt für Landwirtschaft,               Wanzleben, den 01.04.2026 
Flurneuordnung und Forsten Mitte 
Außenstelle Wanzleben 
Ritterstraße 17-19 
39164 Stadt Wanzleben - Börde 
 
Az.: 14.1 – BK0020 611B 5.01 
Verf.–Nr. 24BK0020 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Flurbereinigungsverfahren gemäß § 86 Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG)  
 
„Flurbereinigungsverfahren Schwaneberg – Feldlage, Landkreise Salzlandkreis und 
Börde, Verfahrensnummer 24BK0020“ 
 
In dem oben genannten Flurbereinigungsverfahren ergeht folgende 

 

Vorläufige Anordnung Nr. 5 gem. §36 FlurbG 
 

I.  

Den Beteiligten (Eigentümer, Pächter und sonstige Berechtigte) werden Besitz und Nutzung 
der für den im Plan nach § 41 FlurbG vorgesehenen Wirtschaftswegebau (W6, W10, W14) im 
Verfahrensgebiet des Flurbereinigungsverfahrens Schwaneberg - Feldlage, benötigten Flä-
chen zum 01.06.2026 zugunsten der „Teilnehmergemeinschaft Schwaneberg - Feldlage“ ent-
zogen. Die genaue Lage, der Umfang und die Dauer der Flächeninanspruchnahme ergeben 
sich aus den beigefügten Anlagen (Flurstücksverzeichnis und Besitzregelungskarte), die Be-
standteile dieser Anordnung sind. 

Die benötigten Flächen werden durch Markierungspfähle in der Örtlichkeit kenntlich gemacht. 
Auf Verlangen werden die Grenzen den Beteiligten in der Örtlichkeit angezeigt. 

II.  

Der Teilnehmergemeinschaft des „Flurbereinigungsverfahren Schwaneberg - Feldlage, Land-
kreise Salzlandkreis und Börde, Verfahrensnummer 24BK020“ wird mit Wirkung vom 
01.06.2026 für den o. g. Zweck der Besitz der nach Ziffer I. entzogenen Flächen zugewiesen.  

III. 

1. Die durch diese Anordnung der Teilnehmergemeinschaft zugewiesenen Flächen, sind 
durch die Teilnehmergemeinschaft bis spätestens eine Woche vor Ausführung der Maß-
nahmen in der Örtlichkeit durch Markierungspfähle kenntlich abzustecken. 
 

2. Die Teilnehmergemeinschaft hat sicherzustellen, dass die Nutzung der den Beteiligten 
verbleibenden Flächen durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt wird. 

 
3. Die ordnungsgemäße Be- und Entwässerung auf den zugewiesenen Flächen ist durch die 

Teilnehmergemeinschaft sicherzustellen, so dass die Nachbarflächen nicht beeinträchtigt 
werden. 

IV. 

Die Regelungen dieser Anordnung gelten, vorbehaltlich einer abgeänderten Anordnung, bis 
zur vorläufigen Besitzeinweisung nach §§ 65 ff FlurbG bzw. bis zur Ausführungsanordnung 
nach §§ 61 ff FlurbG. 
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V. 

Die Festsetzung von Entschädigungen in Geld zum Ausgleich eventuell auftretender vorüber-
gehender Nachteile infolge des durch diese vorläufige Anordnung geforderten Flächenentzugs 
regelt ebenfalls § 36 Abs. 1 FlurbG. Die Entschädigungen trägt die Teilnehmergemeinschaft. 

VI. 

Begründung: 

Mit Beschluss vom 24.01.2014 hat das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Mitte, Außenstelle Wanzleben das „Flurbereinigungsverfahren Schwaneberg - Feldlage, Land-
kreise Salzlandkreis und Börde, Verfahrensnummer 24BK0020“ angeordnet.  
Der Beschluss ist bestandskräftig. 

Das genannte Verfahren dient dazu, die Eigentumsrechte an den im Verfahrensgebiet liegen-
den Flurstücke wieder herzustellen, geordnete rechtliche Verhältnisse an Wegen und Gewäs-
sern zu schaffen und das Wegenetz an die Erfordernisse des modernen ländlichen Wirt-
schaftsverkehrs anzupassen.   

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben hat 
im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft des „Flurbereinigungsverfahren 
Schwaneberg - Feldlage, Landkreise Salzlandkreis und Börde, Verfahrensnummer 
24BK0020“ einen Wege - und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan aufge-
stellt. 

Der Plan ist mit Datum vom 14.02.2017 vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten Mitte genehmigt worden und bildet somit eine hinreichende Planungsgrundlage. 

Nach § 36 Abs.1 FlurbG kann die Flurbereinigungsbehörde eine vorläufige Anordnung erlas-
sen, wenn es aus dringenden Gründen erforderlich wird, vor der Ausführung des Flurbereini-
gungsplanes den Besitz oder die Nutzung von Grundstücken zu regeln. 

Dringende Gründe liegen vor, wenn die angeordnete Maßnahme nicht bis zur Ausführung 
durch den Flurbereinigungsplan zurückgestellt werden kann.  

Den Beteiligten ist daher der Besitz für die in der Anlage aufgeführten Flurstücke zum 
01.06.2026 zu entziehen. 

Hinweise 

Durch diese vorläufige Anordnung werden keine eigentumsrelevanten Entscheidungen getrof-
fen. Die bestehenden Pachtverhältnisse werden durch diese Anordnung nicht berührt. Die not-
wendigen eigentumsrechtlichen Regelungen erfolgen später mit Ausführung des Flurbereini-
gungsplanes. 

In diesem Zusammenhang wird auf den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz hingewie-
sen. Eigentümer eines Grundstücks ist derjenige, der im Grundbuch eingetragen ist bzw. des-
sen Erbe. Der Eigentümer ist Inhaber der vollen Verfügungsgewalt über das Grundstück. Der 
Besitzer ist derjenige, dem der Eigentümer durch einen Vertrag (z.B. Pachtvertrag) gestattet 
hat, das Grundstück zu nutzen und zu bewirtschaften. 

Um die Ziele des Flurbereinigungsverfahrens schnellstmöglich zu erreichen, fließen erhebliche 
öffentliche Mittel in die Umsetzung der Maßnahmen. Somit ist das öffentliche Interesse be-
gründet.  

Die Bereitstellung der benötigten Flächen ermöglicht eine zügige Durchführung der Maßnah-
men und liegt im überwiegenden Interesse der Teilnehmer.  

Insoweit wird auf die Begründung der vorläufigen Anordnung verwiesen. 

Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO sind damit gegeben. 

Aus den dargelegten Gründen ist die vorläufige Anordnung recht - und zweckmäßig. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben - Börde, 
oder beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße 52, 
38820 Halberstadt, oder beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 
2, 06112 Halle/Saale einzulegen. 
 
Im Auftrag 
        
                           DS 
 
 
gez. Mathias Arnold 
 
 
Anlagen  Flurstücksverzeichnis zum Flächenentzug 
   Besitzregelungskarte zur Anordnung Nr. 5 

 
 
Hinweis zur Auslegung der Anordnung und Datenschutz 

Diese Anordnung liegt beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Ritter-
straße 17-19, 39164 Wanzleben; außerdem im Rathaus der Gemeinde Sülzetal, Alte Dorf-
straße 26, 39171 Sülzetal, in einem Dienstgebäude der Stadt Wanzleben - Börde, Haus I, 
Markt 1 - 2, 39164 Wanzleben, in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, Markt 18, 39435 
Egeln, in der Gemeinde Bördeland, Verwaltungsgebäude in Biere, Magdeburger Straße 3, 
39221 Bördeland, in der Stadt Staßfurt, Haus 1, Steinstraße 19, 39418 Staßfurt, in der Stadt 
Hecklingen, Verwaltungsgebäude, Hermann-Danz-Str.46, 39444 Hecklingen, in der Ver-
bandsgemeinde Westliche Börde, Verwaltungsgebäude Marktstr. 7 in 39397 Gröningen oder 
in der Außenstelle Hamersleben, Columbusstr. 26 in 39393 Am Großen Bruch, in der Ge-
meinde Hohe Börde, Rathaus im OT Irxleben, Bördestraße 8, 39167 Hohe Börde, in der Lan-
deshauptstadt Magdeburg, im Neuen Rathaus, Bei der Hauptwache 4, in der Verwaltungsbib-
liothek, in der Stadt Oschersleben (Bode) am Rathaus, Markt 1, 39387 Oschersleben sowie in 
der Verwaltung der Verbandsgemeinde Obere Aller, Zimmermannplatz 2, 39365 Eilsleben 14 
Tage zur Einsichtnahme durch die Beteiligten aus. 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise zur Berücksichtigung der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. 
April 2016 (ABl. L 119 S. 1), in der jeweils geltenden Fassung (Datenschutz-Grundverordnung 
- nachfolgend: DS-GVO) 
 
Im oben genannten Flurbereinigungsverfahren werden auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
Buchst. c und e in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO, § 4 Datenschutz-Grundver-
ordnungs-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt vom 18. Februar 2020 (GVBl. LSA S. 25), in der 
jeweils geltenden Fassung personenbezogene Daten von Teilnehmern, sonstigen Beteiligten 
und Dritten verarbeitet. Nähere Informationen zu Art und Verwendung dieser Daten, den zu-
ständigen Ansprechpartnern sowie Ihren Rechten als betroffene Person können Sie auf der 
Internetseite www.lsaurl.de/alffmittedsgvo abrufen. Alternativ sind die Informationen auch 
beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte AS Wanzleben, Ritterstraße 
17-19 in 39164 Stadt Wanzleben-Börde erhältlich. 
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte

Außenstelle Wanzleben

„Flurbereinigungsverfahren Schwaneberg - Feldlage, Landkreise Salzlandkreis und 

Börde, Verfahrensnummer 24BK0020“

Maßnahme Gemarkung Flur Flurstücks-

nummer

Buchfläche

(ha)

Anordnung

zum Entzug

(ha)

W6 Etgersleben 11 90 0,2734 0,2734

W6 Etgersleben 11 92 0,6307 0,6307

W6 Egeln 39 125 0,8639 0,8639

W14 Etgersleben 11 27 0,0413 0,0413

W14 Etgersleben 11 60 0,5286 0,5286

W10 Wanzleben 32 13 0,4392 0,4392

W10 Schwaneberg 5 12 0,0473 0,0473

Flurbereinigungsverfahren gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 und 3 des Flurbereinigungs-

gesetzes (FlurbG) in Verbindung mit dem 8. Abschnitt des Landwirtschafts-

anpassungsgesetzes (LwAnpG)

Anlage zur vorläufigen Anordnung Nr. 5  vom 01.04.2026

Flurstücksverzeichnis zum Flächenentzug
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Schwaneberg - Feldlage

Wanzleben Flur 32

Schwaneberg Flur 5

Besitzregelungskarte 1 von 3 
zur Vorläufigen Anordnung Nr. 5 gem. §36 FlurbG

Gemarkung Maßstab

Verfahrensname

Wanzleben, Schwaneberg

BK0020

 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben

Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben - Börde
(Flurbereinigungs- und Flurneuordnungsbehörde)

Druckdatum

Verfahrenskennung

±

©GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2023 / 010312 / 011112] Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA; ©Geodienst MWL LSA (www.mwl.sachsen-anhalt.de)

02.04.2026

Ordnungsnummer
Gemarkung Wanzleben, Flur 32, Flst 13
Gemarkung Schwaneberg, Flur 5, Flst. 12

Flurstücksbezeichnung

Übersicht - Verfahrensgebiet

Egeln

Etgersleben

Schwaneberg

Alten-
weddingen

Klein-
Germersleben

Bottmersdorf
Blumen-

berg

kein

Karte

13

14

Legende
Verfahrensgrenze
Grenzen der Flurstücke
Maßnahme W10
Flur- und Gemarkungsgrenze

keine

Wegebaumaßnahme W10
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Schwaneberg - Feldlage

Etgersleben Flur 11

Besitzregelungskarte 2 von 3 
zur Vorläufigen Anordnung Nr. 5 gem. §36 FlurbG

Gemarkung Maßstab

Verfahrensname

Etgersleben

BK0020

 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben

Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben - Börde
(Flurbereinigungs- und Flurneuordnungsbehörde)

Druckdatum

Verfahrenskennung

±

©GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2023 / 010312 / 011112] Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA; ©Geodienst MWL LSA (www.mwl.sachsen-anhalt.de)

02.04.2026

Ordnungsnummer
27, 60
Flurstücksbezeichnung

Übersicht - Verfahrensgebiet

Egeln

Etgersleben

Schwaneberg

Alten-
weddingen

Klein-
Germersleben

Bottmersdorf
Blumen-

berg

kein

Karte

60

27

Legende
Verfahrensgrenze
Grenzen der Flurstücke
Maßnahme W14
Maßnahme W6
Flur- und Gemarkungsgrenze

keine

Wegebaumaßnahme W14

Wegebaumaßnahme W6
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Schwaneberg - Feldlage

Egeln Flur 39

Etgersleben Flur 11

Besitzregelungskarte 3 von 3 
zur Vorläufigen Anordnung Nr. 5 gem. §36 FlurbG

Gemarkung Maßstab

Verfahrensname

Etgersleben/Egeln

BK0020

 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben

Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben - Börde
(Flurbereinigungs- und Flurneuordnungsbehörde)

Druckdatum

Verfahrenskennung

±

©GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2023 / 010312 / 011112] Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA; ©Geodienst MWL LSA (www.mwl.sachsen-anhalt.de)

02.04.2026

Ordnungsnummer
Etgersleben Flur 11 die Flst. 90, 92
Egeln Flur 39 das Flst. 125
Flurstücksbezeichnung

Übersicht - Verfahrensgebiet

Egeln

Etgersleben

Schwaneberg

Alten-
weddingen

Klein-
Germersleben

Bottmersdorf
Blumen-

berg

kein

Karte

92
90

Legende
Verfahrensgrenze
Grenzen der Flurstücke
Maßnahme W14
Maßnahme W6
Flur- und Gemarkungsgrenze

keine

Wegebaumaßnahme W14

Wegebaumaßnahme W6

125
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